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TOP-THEMA LOHNFORTZAHLUNG 

Voraussetzungen  
für die Lohnfortzahlung 
Anspruch auf Lohnfortzahlung besteht ge-
mäss Art. 324a oder b Obligationenrecht (OR) 
nur, wenn es sich bei Arbeitnehmenden um 
eine Arbeitsverhinderung handelt,

 • die in seiner Person liegt, und
 • wenn er ohne sein Verschulden an der Ar-
beitsleistung verhindert ist, und

 • wenn das Arbeitsverhältnis mehr als drei 
Monate gedauert hat oder für mehr als drei 
Monate eingegangen wurde.

Die erste Voraussetzung für die Lohnfortzah-
lung ist: Der Grund der Absenz muss zwin-
gend in der Person des Arbeitnehmers liegen. 
Lohnfortzahlung erfolgt also bei Arbeitsver-
hinderung infolge:

 • Krankheit inkl. ärztlich attestierter Schwan-
gerschaftsabsenzen

 • Unfall
 • Erfüllung gesetzlicher Pflichten (wie Militär-
dienst, Zivildienst, Feuerwehrdienst usw.)

 • sowie Betreuungspflichten
 • personenbezogener Gründe (wie Arztbe-
such, Umzug, Heirat, Geburt eines eigenen 
Kindes, Todesfall und Bestattung in der 
engeren Familie, usw.) werden in der Re-

gel bezahlt und sind im Personalreglement 
festzuhalten.

 • Keine Lohnfortzahlungspflicht besteht bei 
anderen Verhinderungsgründen wie Natur-
katastrophen, Flugverbot, Verkehrszusam-
menbrüchen, Stau, Strassensperrungen, 
Lawinenniedergängen, Schneefall oder 
Seuchensperren/Pandemie usw. Hier liegt 
der Grund der Arbeitsverhinderung nicht in 
der Person des Arbeitnehmenden.

 • Anders ist die Lohnfortzahlung bei Mutter-
schaft, Vaterschaft und Adoption geregelt, 
denn diese Fallen nicht unter Art.  324a 
oder b OR. Hier besteht eine Mutterschafts-, 
Vaterschafts- und Adoptionsversicherung, 
welche die betriebliche Lohnfortzahlung 
ersetzt.

Eine zweite Voraussetzung ist, dass die Ab-
senz unverschuldet ist:

 • Dabei gelten Verkehrsunfälle, Sportunfälle 
z. B. beim Skifahren, Bergsteigen, Tauchen, 
Reiten oder Deltasegeln, verordnete Kurauf-
enthalte, Schwangerschaftsabbrüche usw. 
als unverschuldet.

 • Als verschuldete Absenzen gelten solche 
bei waghalsigen Handlungen wie Fahren 
in angetrunkenem Zustand, Risikosportar-

ten wie Motocross-Rennen, Skitouren trotz 
grosser Lawinengefahr, Klettertouren trotz 
drohenden Wettereinbruchs usw.

 • Unklar ist die Situation bei Suchtkrankheiten 
wie Alkoholismus, Drogensucht, Nikotinab-
hängigkeit. In der Regel besteht während 
Behandlungszeiten bei Suchtkrankheit eine 
Lohnfortzahlungspflicht. Als verschuldete 
Absenzen dagegen gelten sicherlich Aus-
fälle, welche beispielsweise auf eine durch-
zechte Fasnachtsnacht zurückzuführen sind. 
Hier besteht keine Lohnfortzahlungspflicht. 

HINWEIS
Die Gerichtspraxis stellt an die Schuld-
losigkeit der Arbeitnehmenden bei einer Krankheit 
keine besonders hohen Anforderungen. Bei einer 
Krankheit ist zunächst von der Schuldlosigkeit aus-
zugehen, unabhängig von der Ursache.

Ein ärztlich verordneter Erholungsurlaub gilt in 
der Regel als krankheitsbedingte Absenz. Die 
dritte Voraussetzung ist ein Arbeitsverhältnis, 
welches mehr als drei Monate gedauert hat 
oder für mehr als drei Monate eingegangen 
wurde.

Arztzeugnis
Die Arbeitnehmenden müssen Arbeitsunfä-
higkeiten umgehend dem Arbeitgeber mel-
den. Der Arbeitnehmende ist beweispflichtig 
für die Arbeitsverhinderung und muss auf Ver-
langen ein Arztzeugnis beibringen. Es besteht 
keine allgemein verbindliche Regel, ab dem 
wievielten Krankheitstag ein Arztzeugnis ver-
langt werden soll. Sinnvoll erscheint es aber, 
ein solches ab dem dritten Krankheitstag zu 
verlangen.

PRAXISTIPP
Regeln Sie in Ihrem Betrieb die Frage, 
ab wann ein Arztzeugnis beizubringen 
ist. In der Regel wird ein Arztzeugnis «spätestens ab 
dem dritten Arbeitstag» verlangt. Sie sind jedoch be-
rechtigt, auch bei kürzeren Arbeitsunfähigkeiten ein 
Arztzeugnis zu verlangen.

Immer wieder kommt es vor, dass Arbeitgeber 
einem Arztzeugnis misstrauen. Vorsicht ist be-
sonders bei nachträglich ausgestellten Zeug-
nissen angebracht. Arztzeugnisse, die nur auf 
Patientenschilderungen abstellen und keine 
eigenen objektiven Feststellungen des Arztes 
enthalten oder erst Monate später ausgestellt 
worden sind, haben kaum Beweiskraft. Dies 

Tipps und Tricks zur Lohnfortzahlung
Von Krankheit bis Betreuungspflichten – der Anspruch auf Lohnfortzahlung hängt 
von bestimmten Voraussetzungen ab. Erfahren Sie, welche Absenzen abgedeckt 
sind und was bei Arztzeugnissen zu beachten ist. In diesem Beitrag werden 
Ihnen die wichtigsten Faktoren erklärt, und Sie erhalten praxisnahe Tipps, damit 
Sie im Fall der Arbeitsverhinderung bestens vorbereitet sind. 

 � Von Ralph Büchel
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hat das Kantonsgericht des Kantons St. Gallen 
in einem Urteil festgehalten. Die Interessen-
gemeinschaft Versicherungsmedizin Schweiz 
(Swiss Insurance Medicine [SIM]) hat für die 
Ärzte die «Leitlinie zur Beurteilung der Arbeits-
unfähigkeit bei Unfall und Krankheit» heraus-
gegeben.

Die wichtigsten Punkte aus der Leitlinie
Die Gesundheitsstörung muss Krankheitswert 
erreichen, d. h., sie muss eine Behandlung 
und/oder eine teilweise oder volle Arbeitsun-
fähigkeit zur Folge haben. 

Bei den folgenden Faktoren wird kein Krank-
heitswert erreicht, ein Fernbleiben vom Ar-
beitsplatz gilt nicht als medizinisch zu begrün-
dende Arbeitsunfähigkeit:

 • konstitutionelle Schwäche
 • gelegentliches Unwohlsein
 • natürliche Körperprozesse (Mutterschaft, 
physiologische Alterung, Trauerreaktion, 
vorübergehende depressive Verstimmung)

 • mangelnde Motivation
 • belastendes Arbeitsumfeld ohne psychiat-
rische Diagnose

 • berufliche Unzufriedenheit
 • Kuren oder Training als präventive Mass-
nahmen

 • kosmetische Eingriffe

Oftmals äussern sich Arztzeugnisse unklar zur 
Arbeitsunfähigkeit. Beispielsweise ist die Dau-
er nicht klar definiert, oder aber der Einsatz 
des Arbeitnehmenden während einer teilwei-
sen Arbeitsunfähigkeit ist nicht klar umschrie-
ben. Die Leitlinie fordert: Wenn ein Arzt eine 
teilweise Arbeitsunfähigkeit feststellt, hat er 
diese zu erläutern: Ist beispielsweise mit einer 
Arbeitsunfähigkeit von 50% gemeint, dass Ar-
beit während des ganzen Tages, aber mit nur 
50%iger Belastung erbracht werden kann? 

Oder bedeutet dies, dass der Versicherte nur 
halbtags, jedoch mit voller Leistung tätig sein 
kann?

In unklaren Fällen kann beim Arzt oder bei 
der Ärztin nachgefragt werden, wie das 
Zeugnis zu verstehen ist oder bis wann die 
Arbeitsunfähigkeit dauert. Das Arztgeheim-
nis bezieht sich nicht auf Ihre berechtigten 
Anliegen, präzise Auskünfte zur Arbeitsunfä-
higkeit zu erhalten. Die Leitlinie regelt: Der 
Arbeitgeber hat Anrecht auf Informationen, 
die er etwa für Arbeitsplatzabklärungen oder 
zur Klärung von Fragen, die mit dem arbeits-
vertraglichen Verhältnis zusammenhängen, 
benötigt. Dazu gehören Tatsache, Dauer und 
Grad der Arbeitsunfähigkeit und die Angabe, 
ob es sich um eine Krankheit oder einen Un-
fall handelt. 

Zur Betreuung von kranken Kindern und an-
deren Familienangehörigen empfiehlt die 
Leitlinie: Der Arzt, der das Kind behandelt, 
stellt dem Vater oder der Mutter ein Zeugnis 
aus, in welchem der Umfang der notwendigen 
Betreuung angegeben ist. Es ist unzulässig, 
einen pflegenden Elternteil zulasten von Sozi-
alversicherungen krankzuschreiben.

Aus der Praxis 
Beispiel 1
Im Arbeitsvertrag wird ab dem dritten 
Krankheitstag ein Arztzeugnis verlangt. Ein 
Arbeitnehmender ist immer wieder krank-
heitsbedingt für nur ein oder zwei Tage ar-
beitsunfähig. Kann der Arbeitgeber Arztzeug-
nisse verlangen? Arbeitnehmenden kommt 
eine Beweispflicht im Zusammenhang mit 
Arbeitsunfähigkeiten zu. Der Arbeitgeber hat 
das Recht, ab dem ersten Arbeitstag ein Arzt-
zeugnis zu verlangen, auch wenn der Arbeits-
vertrag etwas anderes vorschreibt.

Beispiel 2
Eine Arbeitnehmende war einige Tage krank-
heitsbedingt arbeitsunfähig, jedoch nicht 
beim Arzt. Nun kann sie folglich kein Arzt-
zeugnis mitbringen. Muss sie nun noch zum 
Arzt? Es handelt sich um die Verletzung ei-
ner Ordnungsvorschrift, wie Arbeitnehmende 
eine Arbeitsunfähigkeit zu belegen haben. Die 
Lohnfortzahlung ist dennoch gegeben, wenn 
Arbeitnehmende anderweitig glaubhaft ma-
chen können, dass sie tatsächlich arbeitsun-
fähig waren.

Beispiel 3
Im Arbeitsvertrag ist vorgesehen, dass ab dem 
dritten Krankheitstag ein Arztzeugnis beizubrin-
gen ist. Kann die Lohnfortzahlung eingestellt 
werden, wenn dieses nicht rechtzeitig eintrifft? 
Nein, die Lohnfortzahlungspflicht ist nicht an 
das Beibringen eines Arztzeugnisses gekoppelt. 
Es handelt sich jedoch um eine betriebliche 
Ordnungsvorschrift. Das Vorgehen führt des-
halb über eine Abmahnung und Nachforderung 
des Zeugnisses. Lediglich die Weigerung kann 
zur Einstellung der Lohnfortzahlung führen.

Beispiel 4
Eine Arbeitnehmende bringt ein Arztzeugnis 
bei, welchem der Arbeitgeber misstraut. Was 
ist zu tun? Manchmal werden Arztzeugnisse, 
welche lediglich nachträglich auf Patienten-
schilderungen beruhend ausgestellt wurden, 
verwendet. Ein solches Arztzeugnis kann 
kaum als Beleg für eine Arbeitsverhinderung 
gelten. Allenfalls empfehlen wir, ein vertrau-
ensärztliches Gutachten einzufordern.
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